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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Regierungsflugzeuge erhalten meist im Zusammenhang mit ihren despotischen
Besitzern, die sich trotz der Armut ihrer Bevölkerungen teure Auslandreisen in
Luxusjets leisten, Medienaufmerksamkeit. In der Schweiz stehen Flugreisen von
Bundesräten hingegen eher selten im Fokus der schreibenden Zunft - wobei das Jahr
2015 eine Ausnahme zu sein scheint. Allerdings stand nicht die Ausstattung der
Transportmittel zur Debatte - der Regierung stehen seit Mitte 2013 ein Falcon 900 EX-
Jet und zwei Helikopter zur freien Verfügung - sondern die überraschend stark
unterschiedliche Nutzung. So hatte etwa die Sonntagszeitung die Anzahl Helikopterflüge
der Regierungsmitglieder für das Jahr 2014 recherchiert. Während Johann Schneider-
Ammann rund 97 Stunden in einem Helikopter sass und damit laut der Sonntagszeitung
Kosten von CHF 560'700 verursacht hatte, setzte sich Eveline Widmer-Schlumpf im
Jahr 2014 gerade mal während rund eineinhalb Stunden in einen Helikopter und
verursachte damit Kosten von CHF 16'000. Während die BDP-Magistratin für Auftritte in
der Fernsehsendung "Arena" den Zug nehme, lasse sich Johann Schneider-Ammann mit
dem Helikopter nach Leutschenbach fliegen - so die Sonntagszeitung. Allerdings muss
relativiert werden: Geflogen werden die Helikopter von Armeepiloten, die damit die
verlangten Trainingsstunden abgelten können, was sie ansonsten mit Leerflügen
machen müssten. 
Dies gilt auch für Flüge mit dem Bundesratsjet. So wurde etwa die durch
Aussenminister Didier Burkhalter verursachten Kosten von CHF 460'000 für seine
Arbeitsbesuche in Australien, Neuseeland und Vanuatu - wo vorher noch nie ein
Schweizer Regierungsmitglied war - zuerst als bisher teuerste Reise eines Schweizer
Aussenministers stark kritisiert. Ein Linienflug hätte die Staatskasse lediglich mit CHF
79'000 belastet. Rechnet man allerdings die Leerflüge auf, welche Militärpiloten hätten
fliegen müssen, wenn Burkhalter nicht den Bundesratsjet gebucht hätte, hat die Reise
lediglich CHF 46'000 an Kosten verursacht (die Kosten für die Flüge werden dem VBS
übertragen) - war also letztlich nicht nur günstiger als mit einem Linienflug, sondern bot
dem Aussenminister auch mehr Flexibilität. 1

ANDERES
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Die Flugreisen der Bundesräte waren auch 2016 ein mediales Thema. Anfang März
veröffentlichte der Lufttransportdienst des Bundes seinen jährlichen Bericht mit den
erbrachten Dienstleistungen. Insgesamt hatte die Regierung rund 680 Stunden des
Jahres 2015 in der Luft verbracht. Gut ein Drittel davon entfielen auf den
Aussenminister Didier Burkhalter (221 Stunden). Recht häufig in der Luft war auch
Johann Schneider-Ammann (143 Stunden), wobei er häufig auch einen der vier zur
Verfügung stehenden Helikopter benutzte (75 Stunden). 2

ANDERES
DATUM: 08.03.2016
MARC BÜHLMANN

Seit einigen Jahren veröffentlicht das Verteidigungsdepartement (VBS) die Zahlen zu
den Flugreisen der Bundesrätinnen und Bundesräte. Gemäss den in den Medien
präsentierten Zahlen für das Jahr 2017 waren die amtierenden Magistratinnen und
Magistraten gesamthaft 623 Stunden in der Luft. Wie schon in den Jahren zuvor nutzte
Johann Schneider-Ammann den Lufttransportdienst des Bundes 2017 am häufigsten.
Zwar gingen seine Flugstunden von 226 auf 190 zurück – wohl auch, weil er 2017 nicht
mehr Bundespräsident war und deshalb die repräsentativen Auslandsbesuche
zurückgegangen waren. Die 190 Stunden waren aber immer noch bedeutend mehr als
die 118 Stunden der amtierenden Bundespräsidentin Doris Leuthard, die die
Flugzeugflotte des Bundes am zweithäufigsten in Anspruch nahm. Am Ende der
Rangliste findet sich Ueli Maurer, der im Untersuchungsjahr total 37 Stunden in der Luft
war. 
Ende Jahr analysierte die Sonntagszeitung alle seit 2015 veröffentlichten Zahlen und
berechnete auf Basis einer Zusammenstellung der Departemente zusätzlich die
Flugkosten, die nicht durch den Lufttransportdienst, sondern durch die Nutzung von
Linienflügen angefallen waren. Hier zeigte sich ein ganz ähnliches Bild wie bei den oben
diskutierten Flugstunden. Die 14 Linienflüge von Doris Leuthard schlugen mit CHF
146'833 zu Buche, was allerdings billiger sei, als die Inanspruchnahme der Bundesflotte
– so der Sprecher des UVEK, Dominique Bugnon. Johann Schneider-Ammann, der auch

ANDERES
DATUM: 12.04.2018
MARC BÜHLMANN
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im längeren Untersuchungszeitraum mit Abstand am häufigsten den Lufttransportdienst
nutzte – er sass in den drei Untersuchungsjahren mehr als 558 Stunden in Flugzeugen
oder Helikoptern und somit mehr als fünfmal so lange wie der Wenigflieger Ueli Maurer,
der total auf etwas mehr als 107 Stunden kam – fand sich hinsichtlich der Kosten für
seine neun Linienflügen auf Rang 2 (CHF 130'714). Auch Ueli Maurer sass zehnmal in
Langstreckenflugzeugen, bezahlte dafür aber wesentlich weniger als Schneider-
Ammann und Leuthard, nämlich CHF 82'009, weil der Finanzminister gemäss seines
EFD-Kommunikationschefs Peter Minder nicht First Class, sondern konsequent
Businessklasse fliege. Die acht Linienflüge, die Alain Berset zwischen 2015 und 2018
gebucht hatte, kosteten CHF 65'478. Ignazio Cassis (3 Linienflüge; CHF 22'280) und Guy
Parmelin (4 Linienflüge; CHF 18'557) verursachten in ihrer die Untersuchungszeitspanne
nicht ganz abdeckenden, kürzeren Amtszeit zwischen Januar 2015 und Ende 2018 etwa
gleich hohe Kosten wie Simonetta Sommaruga (4 Linienflüge; CHF 19'017). 3

Die Höhe der Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern gerät ab und zu in den
medialen Fokus. Das aktuelle Bundesgesetz über Besoldung und berufliche Vorsorge
von Magistratspersonen und die entsprechende Verordnung sehen eine jährliche
Rentenauszahlung von CHF 223'917 vor. Dies gilt allerdings nicht für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte, die nach Vollendung ihres Regierungsmandats noch
einem Erwerb nachgehen. Übersteigt dieses Erwerbseinkommen zusammen mit der
Rente den Jahreslohn eines amtierenden Bundesratsmitglieds, wird das Ruhegehalt
entsprechend gekürzt. 
Ein Ruhegehalt in dieser Höhe sei insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden
AHV-Reform stossend und «luxuriös», begründete Thomas Burgherr (svp, AG) seine
parlamentarische Initiative, mit der er eine zeitgemässe Altersvorsorge für ehemalige
Bundesrätinnen und Bundesräte forderte. Er schlug damit eine berufliche Vorsorge vor
oder forderte zumindest eine Kürzung der momentanen Rente. 
An ihrer Sitzung Anfang November 2018 sprach sich die SPK-NR mit 16 zu 8 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen Folge geben aus. Als Grund gab die Mehrheit an, dass der
Rücktrittsentscheid eines Regierungsmitglieds nicht von finanziellen Überlegungen zur
Altersvorsorge abhängig sein dürfe. Die Kommissionsminderheit plädierte hingegen für
eine Vorbildfunktion des Bundesrats, die es mit sich bringe, dass man Kürzungen in der
Altersvorsorge in Kauf zu nehmen habe. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 02.11.2018
MARC BÜHLMANN

In der Verteidigung seiner parlamentarischen Initiative bemühte Thomas Burgherr (svp,
AG) die Abzocker-Initiative, die deutlich gemacht habe, dass die Bevölkerung eine
Begrenzung der Löhne von Mitgliedern der Chefetage wolle. Dies müsse auch für die
Politik gelten, weshalb die Rente von ehemaligen Bundesratsmitgliedern entweder
reduziert oder wenigstens in dem Sinne reformiert werden müsse, dass sie in eine
berufliche Vorsorge umgestaltet werde. Eine Rente von rund CHF 220'000 pro Jahr sei
nicht mehr zeitgemäss. 
Der Rat liess sich in der Frühjahrssession 2019 – mit Ausnahme der geschlossenen SVP-
Fraktion und zwei Mitgliedern der GL-Fraktion – aber scheinbar eher von den
Argumenten der Kommission überzeugen: Gerhard Pfister (cvp, ZG) und Valérie Piller
Carrard (sp, FR) machten für die SPK-NR deutlich, dass sich das bestehende System
bewährt habe und es auch administrativ einfach umsetzbar sei, weshalb es keinen
Grund für eine Reform gebe. Mit 118 zu 64 Stimmen wurde der Initiative keine Folge
gegeben. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.03.2019
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN
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EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 6

Bundesverwaltung - Personal

Die Bundesverwaltung ist ab und zu Spielfeld oder Labor für arbeitsrechtliche
Forderungen, die gesamtgesellschaftlich diskutiert werden, politisch aber keine
Mehrheiten finden. Eine recht virulent diskutierte Forderung ist das Pensionsalter (vgl.
dazu z.B. die Diskussionen bei der STAF). In seiner Motion machte Martin Schmid (fdp,
GR) eben dieses Rentenalter in der Bundesverwaltung zum Thema. Im Sinne der
Gleichstellung – Schmid verwies in der Debatte auf den anstehenden Frauenstreiktag –
forderte er, dass beim Bund oder in bundesnahen Betrieben angestellte Frauen das
Recht hätten, nach ihrem offiziellen Pensionsalter von 64 Jahren eine
Weiterbeschäftigung zu beantragen. Dieses Recht bestehe heute nicht, was eine
Diskriminierung darstelle. Darüber hinaus sei allen Angestellten ein Recht auf
Weiterbeschäftigung bis zum 67. Altersjahr einzuräumen, sofern dies von ihne
gewünscht werde und im Interesse des Arbeitgebers sei. Dies sei auch in Anbetracht
der Diskussion um den Fachkräftemangel wichtig. 
Bundespräsident Ueli Maurer – in seinem Votum wies Martin Schmid «spasseshalber»
darauf hin, dass dieser aufgrund seines Alters mit der heute geltenden Regelung als
Angestellter gar nicht mehr hier sein dürfte – betrachtete die Motion als bereits erfüllt.
Die Diskriminierung habe der Bundesrat bemerkt und werde die Personalverordnung
entsprechend anpassen. Bei der Bundesverwaltung sei es zudem möglich, auf Wunsch
bis ins 70. Altersjahr weiterzuarbeiten. Die geltende Regelung gehe also sogar über die
Forderungen der Motion hinaus. Allerdings gab Maurer zu, dass es durchaus
Verbesserungsmöglichkeiten gebe. So müsste etwa vermehrt das Gespräch mit
Mitarbeitenden vor der Pensionierung gesucht werden, damit eine Weiterbeschäftigung
gefördert werden könnte. In seinem Departement könne sich mehr als ein Drittel der
Angestellten vorstellen, länger zu arbeiten. Zudem müssten die gesetzlichen Vorlagen
geändert werden, die verlangten, dass jemand nach dem Pensionsalter einen neuen
Vertrag erhalten müsse. Dies gelte allerdings nur für die zentrale Verwaltung. Für
bundesnahe Betriebe und vom Bund subventionierte Unternehmen sei der Bundesrat
nicht zuständig; er könne aber auf Änderungen hinwirken. Der Bundesrat arbeite an der
geforderten Flexibilisierung der Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten, weshalb die
Motion nicht nötig sei. Die kleine Kammer sah dies allerdings anders und folgte wohl
auch dem Argument von Martin Schmid, die Annahme der Motion könne auch als Signal
verstanden werden, dass es hier nicht nur in der zentralen Bundesverwaltung
Anpassungen brauche: Der Vorstoss wurde mit 29 zu 5 Stimmen an den Nationalrat
überwiesen. 7

MOTION
DATUM: 13.06.2019
MARC BÜHLMANN
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Der Nationalrat machte Ende der Wintersession 2019 kurzen Prozess mit der Motion
Schmid (fdp, GR) und versenkte sie diskussionslos. Die SPK-NR hatte dies mit 19 zu 1
Stimmen entsprechend empfohlen, genauso wie bereits der Bundesrat. Der Vorstoss
hätte verlangt, dass eine Weiterbeschäftigung in der Bundesverwaltung auch nach
Erreichen des Rentenalters bis 67 möglich sein soll, sofern dies von der Mitarbeiterin
oder dem Mitarbeiter gewünscht wird. In der Begründung für ihre Ablehnung betonte
die SPK-NR, dass bereits heute die Möglichkeit für eine Weiterbeschäftigung bis zum
70. Altersjahr bestehe, wenn sowohl Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmerin oder
Arbeitnehmer einverstanden seien. Zudem sei das Bundespersonalrecht angepasst
worden: Mitarbeiterinnen hätten neu das Recht, nach Erreichen des AHV-Alters bis zum
65. Altersjahr weiterzuarbeiten – ohne dass eine Einwilligung des Arbeitgebers nötig ist.
Diese Diskriminierung war ein Stein des Anstosses für die Motion Schmid gewesen, die
wohl auch vor dem Hintergrund des damals anstehenden Frauenstreiktags vom
Ständerat angenommen worden war. Ein weiterer Punkt für die ablehnende Haltung der
SPK-NR war der Umstand, dass es Sache des Arbeitgebers sei, Anstellungsbedingungen
zu regeln. 8

MOTION
DATUM: 18.12.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Der Ständerat nahm in der Sommersession eine parlamentarische Initiative seiner
aussenpolitischen Kommission einstimmig an (28 zu 0 Stimmen), mit der eine
Verordnungsrevision zwecks Klärung der Regelungen zur Pflege der internationalen
Beziehungen des Parlaments angestrebt wird. Insbesondere die Zuständigkeiten für
den Empfang ausländischer Delegationen, die Zusammenarbeit und Koordination der
verschiedenen eigenen Delegationen der Bundesversammlung und die Beziehung zum
Europäischen Parlament sollen besser geregelt werden. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.06.2011
MARC BÜHLMANN

Die Verordnung über die Pflege der internationalen Beziehungen des Parlaments
wurde im Berichtjahr von beiden Kammern gutgeheissen. Sie beruht auf einer 2009 von
der Aussenpolitischen Kommission des Ständerates eingereichten parlamentarischen
Initiative, die auf eine Verbesserung der Wirksamkeit und der Koordination der
internationalen Tätigkeiten der Bundesversammlung abzielt. Neben einer besseren
Regelung der Empfänge ausländischer Delegationen sollten die zahlreichen eigenen
Abgeordnetengruppen besser koordiniert und die aussenpolitische Aktivität des
Parlaments fokussiert werden. In der im Berichtsjahr nötig gewordenen
Differenzbereinigung pochte der Nationalrat auf eine Verschlankung der Vorlage. Die
grosse Kammer befürchtete, dass die geplanten zusätzlichen Ausschüsse etwa für den
Empfang ausländischer Delegationen eine Überreglementierung mit sich bringen
würden. Aufgrund der oft kurzfristigen Anmeldungen ausländischer Delegationen
würden sich die bisherigen Ad-hoc-Gruppen besser eignen. Der Ständerat seinerseits
beharrte auf einer festgeschriebenen Verpflichtung für die zuständigen Kommissionen,
sich mindestens jährlich fundiert mit den Berichten zu den internationalen politischen
Versammlungen auseinandersetzen zu müssen. Die Kammern akzeptierten die
Differenzen und nahmen die Verordnung einstimmig (45:0) bzw. mit 139 zu 46 Stimmen
an. Die SVP lehnte die Vorlage geschlossen ab. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.09.2012
MARC BÜHLMANN

Für einige Diskussionen sorgte die rege Reisetätigkeit des Ständeratspräsidenten
Filippo Lombardi, der in seinem Präsidialjahr bei 13 Auslandreisen 22 Länder besuchte
und dabei insgesamt 27 Parlamentspräsidenten, sechs Staatschefs, zwei
Premierminister, sieben Aussenminister und sechs weitere Minister traf. Die Diplomatie
gehöre zur Aufgabe des Präsidenten, verteidigte sich Lombardi. Auch die Reisen der
aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK-NR) stiessen auf Kritik und die
geplante, mit CHF 11'500 pro Person budgetierte USA-Reise der Bildungskommission
wurde vom Büro des Nationalrates nicht bewilligt. 11

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 26.11.2013
MARC BÜHLMANN

«Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen»: Einiges zu erzählen hatte in
der Tat Nationalrat Claude Béglé (cvp, VD) von seiner privaten Reise nach Nordkorea
und tat dies auch fleissig via soziale Medien. Er lobte laut der Basler Zeitung «'die gute
Seite des Sozialismus', der den Menschen Zugang zu Wissen und Kultur verschaffe. Die
Leute seien entspannt, 'trinken Bier und amüsieren sich'». Béglés Anwesenheit
schlachtete das nordkoreanische Regime freilich mit Propaganda-Nachrichten aus. Er
habe den Geburtsort des Revolutionsführers Kim Il-sung besucht und eine

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.08.2019
MARC BÜHLMANN
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Massengymnastik-Aufführung genossen – so die nordkoreanische Propaganda. Die
mediale Aufmerksamkeit in der Schweiz war Béglé dann nicht nur aufgrund der Kritik
des Präsidenten seiner Partei, Gerhard Pfister (cvp, SZ), sicher. Dieser warf ihm vor, der
nordkoreanischen Propaganda aufgesessen zu sein, und befürchtete kurz vor den
eidgenössischen Wahlen Schaden für seine Partei, insbesondere im Hinblick auf den
Sitz im Kanton Waadt, den Béglé zu verteidigen hatte. Pfister und die CVP hätten eine
ganz andere Auffassung der Situation in Nordkorea als Béglé, so Pfister
beschwichtigend. Mediale Kritik hagelte es dann aber auch, weil Béglé von Nordkorea
augenscheinlich als offizieller Vertreter der Schweiz behandelt wurde. Dies löste
Diskussionen über die Rolle von Parlamentsmitgliedern auf Auslandsreisen aus. Ihr
Mandat komme einigen Parlamentarierinnen und Parlamentariern auf Privatreisen
gelegen, urteilte etwa der Tages-Anzeiger: Sie würden die Kosten zwar selber tragen,
«fühlen sich als Würdenträger aber gebauchpinselt und schätzen damit verbundene
Annehmlichkeiten und offene Türen». Angeheizt wurde die Diskussion zudem, weil
Béglé mit einem Diplomatenpass unterwegs war, den Parlamentsmitglieder beantragen
können, wenn sie – laut Ausweisverordnung – in parlamentarischem Auftrag ins Ausland
reisen. Anscheinend waren einige Parlamentsmitglieder allerdings häufig auch privat
mit einem Diplomatenpass unterwegs, da auch dieser auf Reisen einige
Annehmlichkeiten verspricht. Auch wenn etwa Fabio Molina (sp, ZH) in der NZZ vor zu
viel Aufhebens warnte – die parlamentarische Diplomatie sei durchaus auch als
Gegengewicht zur bundesrätlichen Aussenpolitik wichtig –, wurde in der Folge eine
klarere Regelung verlangt, um zu klären, «wie privat [...] Privatreisen von
Parlamentariern überhaupt sein» können, wie die NZZ rhetorisch fragte.
Béglé selber verteidigte seine Aussagen an einer Pressekonferenz Ende August. Er habe
damit das Vertrauen des Regimes gewinnen wollen, was ihm auch gelungen sei, sei er
doch an zahlreiche Orte geführt worden, die eigentlich nicht auf der Reiseagenda
gestanden hätten. Er stimme der Meinung zu, dass Nordkorea das undemokratischste
Land der Welt sei, man müsse aber auch versuchen, Vorurteile abzubauen. Er würde
wieder so handeln und finde die Berichterstattung über seine Reise übertrieben. Béglé
blieb – nach einer Aussprache mit der kantonalen und der nationalen Partei – für die
eidgenössischen Wahlen 2019 Spitzenkandidat für die CVP im Kanton Waadt. 12

Parlamentsorganisation

Im Fall des „Operative Working Arrangement“ aus dem Jahre 2002 zwischen den USA
und der Schweiz über die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden beider
Länder bei der Terrorismusbekämpfung (03.037) verabschiedete der Nationalrat eine
Motion seiner Aussenpolitischen Kommission, die vom Bundesrat verlangt, dieses
Abkommen nachträglich dem Parlament zur Genehmigung zu unterbreiten. Dieses
gehe weit über technisch-administrative Regelungen von geringer Tragweite hinaus,
über welche der Bundesrat in eigener Kompetenz entscheiden dürfe, und sei zudem
politisch umstritten, weshalb eine Debatte und ein Entscheid des Parlaments
erforderlich seien. Der Ständerat teilte diese Meinung nicht – die gewünschte
Information und Debatte habe bereits in den Aussenpolitischen Kommissionen
stattgefunden – und lehnte die Motion ab. 13

MOTION
DATUM: 02.06.2004
HANS HIRTER

Die Luftfahrtpolitik gab dem Parlament einen zusätzlichen Anlass, die geltende
Kompetenzverteilung zwischen Regierung und Parlament unter die Lupe zu nehmen.
Auslöser war der Staatsvertrag zwischen Deutschland und der Schweiz über die
Beschränkung der Nordanflüge auf den Flughafen Zürich-Kloten. Der Bundesrat hatte
diesen 2002 vorläufig in Kraft gesetzt, er war dann aber 2003 vom Parlament nicht
genehmigt worden. Die vorläufige Inkraftsetzung eines noch nicht genehmigten
Vertrags durch den Bundesrat entsprach zwar der bisherigen Interpretation der
Verfassung, welche der Regierung zur Wahrung wichtiger Landesinteressen dieses
Recht zuspricht. Sie wurde aber vom Parlament als unbefriedigend empfunden, da sie
dieses in eine Zwangslage bringe, den Vertrag entweder gegen seinen Willen zu
genehmigen, oder aber das bereits angewendete Recht wieder aufzuheben und damit
die Rechtssicherheit und das aussenpolitische Ansehen der Schweiz zu
beeinträchtigen. Der Ständerat hatte 2003 einer parlamentarischen Initiative Spoerry
(fdp, ZH) (02.456) Folge gegeben, welche eine Neuregelung bei der vorläufigen
Inkraftsetzung verlangt. In Ausführung dieser Initiative legte seine Staatspolitische
Kommission Ende 2003 ihre Vorschläge vor. Sie beantragte, dass in Fällen einer
dringlichen Inkraftsetzung der Bundesrat die zuständigen parlamentarischen
Kommissionen konsultieren muss. Zudem soll ein vom Bundesrat vorläufig in Kraft

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.2004
HANS HIRTER
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gesetzter Vertrag aufgehoben werden, wenn er nicht innert höchstens sechs Monaten
dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt wird. Eine von Abgeordneten der FDP und
der SVP gebildete Minderheit wollte noch weiter gehen und dem Bundesrat die
vorläufige Inkraftsetzung untersagen, wenn sich die aussenpolitischen Kommissionen
der beiden Räte gegen den Vertrag aussprechen. Der Bundesrat lehnte beide
Vorschläge ab: denjenigen der Kommissionsminderheit, weil er die Handlungsfähigkeit
der Regierung zu sehr beschneiden würde; denjenigen der Mehrheit, weil er nicht nötig
sei, da bereits mit dem geltenden Parlamentsgesetz die zuständigen parlamentarischen
Kommissionen eine Konsultation verlangen dürfen. Der Ständerat folgte seiner
Kommissionsmehrheit und der Nationalrat stimmte ebenfalls zu. Ein
Nichteintretensantrag von SVP-Seite, mit der Absicht, dann einen Vorstoss für ein
Verbot einer vorzeitigen Inkraftsetzung einzureichen, scheiterte in der grossen Kammer
deutlich. 14

Die Entscheidung, welcher Rat in welchem Geschäft Erstrat sein soll, obliegt den beiden
jeweiligen Präsidierenden der beiden Kammern. Die Zuweisung ist auch deshalb von
Bedeutung, weil der Erstrat das Terrain für einen Entscheidungsprozess abstecken kann
und der Zweitrat in der Regel hier nicht noch einmal alles neu definiert. In der Regel
führen die Entscheidungen der Präsidien kaum zu Diskussionen. Eine Ausnahme bildete
die Zuweisung der "Altersvorsorge 2020", die den Ständerat als Erstrat vorsah. Das
politische Feld für die umstrittene Reform wird somit von Kommissionsmitgliedern
abgesteckt, die seit längerer Zeit im Amt und dafür bekannt sind, sachpolitische
Kompromisse vor Parteiideologien zu stellen. Zu diskutieren gab, dass der Ständerat die
wichtige Reform noch vor den Wahlen diskutierte und sich hier einige altgediente – und
für 2015 nicht mehr kandidierende – Ständeräte aus der Gesundheitskommission ein
letztes Mal einbringen wollten. 
Diese Ausgangslage veranlasste die SVP-Fraktion zu einer parlamentarischen Initiative,
mit welcher sie verlangt, dass bei bundesrätlichen Beratungsgegenständen nicht mehr
die Ratspräsidien alleine über die Vergabe des Erstrates entscheiden dürfen, sondern
die Präsidien der entsprechenden Kommissionen konsultieren müssen. Auf Antrag der
Kommissionspräsidentin oder des Kommissionspräsidenten müsste der endgültige
Entscheid für die Bestimmung des Erstrats dann von der Koordinationskonferenz
gefällt werden. 
Während die SPK-NR der Initiative mit 12 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen noch Folge
gab, lehnte ihre Schwesterkommission diese mit 11 zu 1 Stimmen und der Begründung
ab, dass ein Einzelfall nicht genüge, um die bewährte Regelung zu ändern. Die
Bestimmung des Erstrates müsse aufgrund der Belastung der Räte und Kommissionen
entschieden werden und dürfe nicht "verpolitisiert" werden. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2015
MARC BÜHLMANN

In ihrer ersten Sitzung nahm die nach den Nationalratswahlen neu zusammengesetzte
SPK-NR den Entscheid ihrer Vorgängerin hinsichtlich der Regelung zur Bestimmung des
Erstrates wieder zurück. Sie beugte sich damit dem Argument der ständerätlichen
Kommission (SPK-SR), die gegen ein Folge geben der parlamentarischen Initiative der
SVP-Fraktion eingetreten war. Das Begehren der Volkspartei will, dass nicht die
Ratspräsidien abschliessend entscheiden, welcher Rat sich als Erstrat über wichtige
Bundesratsgeschäfte beugt, sondern die Kommissionspräsidien und bei Uneinigkeit die
Koordinationskonferenz. Die Kommissionsmehrheit empfahl ihrem Rat entsprechend,
der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Die SVP machte sich in der
nationalrätlichen Debatte, die zu Beginn der Sommersession 2016 stattfand, zwar noch
einmal für ihren Vorschlag stark, stand allerdings mit 68 zu 122 Stimmen bei 2
Enthaltungen fast alleine da. Einzig Christian Lohr (cvp, TG) unterstützte zusammen mit
der SVP-Fraktion den Minderheitsantrag. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.05.2016
MARC BÜHLMANN
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Organisation der Bundesrechtspflege

Ende August meldete das Bundesverwaltungsgericht neuen Personalbedarf an. Anlass
dazu war die grosse Anzahl von Beschwerden, die im Zusammenhang mit dem
Amtshilfegesuch der USA bei der Aufklärung von Steuerdelikten von Kunden der
schweizerischen Grossbank UBS zu erwarten waren. Um die UBS vor zivilrechtlichen
Klagen zu schützen, hatte sich die Schweiz in einem am 19. August unterzeichneten
bilateralen Abkommen verpflichtet, ein rund 4450 Konten betreffendes
Amtshilfegesuch der USA innert eines Jahres zu bearbeiten. Die für die Bewältigung
dieser Arbeit erforderlichen Richterstellen sollten jedoch nicht dauerhaft eingerichtet
werden. Da die rechtlichen Grundlagen für die Schaffung von befristeten
Richterstellen noch fehlen, beantragte die Rechtskommission des Nationalrats mit dem
Einverständnis ihrer Schwesterkommission der kleinen Kammer, eine entsprechende
Verordnung der Bundesversammlung und die Bewilligung von höchstens fünf
zusätzlichen, auf zwei Jahre befristeten Richterstellen. Eine aus Mitgliedern der SVP
gebildete Kommissionsminderheit bekämpfte diesen Vorschlag, der Bundesrat
unterstützte ihn. Der Nationalrat nahm die befristete Erhöhung der Richterzahl und die
zugrundeliegende Rechtsgrundlage gegen den Widerstand der SVP an. Nachdem auch
die kleine Kammer oppositionslos damit einverstanden war, konnte die Vorlage noch in
der Herbstsession verabschiedet werden. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2009
HANS HIRTER

Volksrechte

Für einigen Wirbel sorgten die Referenden gegen die Steuerabkommen mit
Deutschland, Grossbritannien und Österreich, die von der Auns, dem Bund der
Steuerzahler, der Juso und der jungen SVP ergriffen wurden. Aufgrund von Termindruck
musste das Abstimmungsbüchlein mit den Referenden bereits gedruckt werden,
obwohl noch nicht klar war, ob die Referenden überhaupt zustande kommen würden.
Erst Ende Oktober verfügte die Bundeskanzlei das Nichtzustandekommen der drei
Referenden aufgrund fehlender Unterschriften. Vom 56-seitigen Bundesbüchlein
waren also nur noch 18 Seiten (für die Änderung des Tierseuchengesetzes) gültig. Die
Mehrkosten für den Druck betrugen rund CHF 1 Mio. Für lange Diskussionen sorgte aber
auch die Kritik der Referendumskomitees an einzelne Gemeinden, welche für die
Beglaubigung der Unterschriften zu viel Zeit gebraucht hätten. Das Bundesgesetz über
politische Rechte (Art. 62) sieht vor, dass die Unterschriften „unverzüglich“ beglaubigt
und dem Komitee zurückgegeben werden müssen. Vor allem die Auns bemängelte
insbesondere Gemeinden aus dem Kanton Genf, die beglaubigte Unterschriften mittels
B-Post zurückgeschickt hätten, welche dann nicht fristgerecht eingereicht werden
konnten. Sie kündigte eine Liste säumiger Gemeinden und gar eine Beschwerde ans
Bundesgericht an. Auch der Gewerbeverband beklagte das Verhalten der Gemeinden im
Rahmen seiner Unterschriftensammlung gegen das Raumplanungsgesetz. In der Folge
wurden verschiedene Lösungen diskutiert. Den Gemeinden solle etwa eine Frist
vorgeschrieben werden oder die Beglaubigung sei ausserhalb der Referendumsfrist von
90 Tagen anzusetzen. Eine ähnliche Diskussion wurde bereits Anfang der 1990er Jahre
geführt, als das Referendum gegen die NEAT nur sehr knapp zustande gekommen war.
Die Staatspolitische Kommission reichte in der Folge eine Kommissionsmotion ein, die
getrennte Fristen für das Sammeln und Beglaubigen der Unterschriften verlangt. Noch
in der Wintersession nahm die grosse Kammer das Begehren an. Im Ständerat stand das
Geschäft 2012 noch aus. Ebenfalls noch nicht behandelt war eine Motion Stamm (svp,
AG) (12.4260), die die Verantwortung für die Beglaubigung nach der Frist für die
Unterschriftensammlung an die Bundeskanzlei übertragen will. 18

MOTION
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

Die aufgrund der Probleme bei der Unterschriftensammlung für die Referenden gegen
die Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und Grossbritannien
eingereichte und noch 2012 von der grossen Kammer gutgeheissene Motion der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrats wurde im Berichtjahr im Ständerat
behandelt. Inhalt der Motion war die Forderung nach getrennten Fristen für das
Sammeln und die Beglaubigung der Unterschriften. Besagte Referenden waren knapp
nicht zustande gekommen, wofür die Referendaren – allen voran die Auns – das
schleppende Beglaubigungsverfahren in den Gemeinden verantwortlich gemacht
hatten. In der Zwischenzeit hatte das Bundesgericht die Beschwerde der Auns
allerdings abgewiesen. Die nachgereichten bescheinigten Unterschriften waren nicht
fristgerecht eingereicht und deshalb als ungültig betrachtet worden. Das Gericht
bekräftigte damit Artikel 141 BV, wonach bescheinigte Unterschriften bis spätestens am
letzten Tag der 100-tägigen Frist bei der Bundeskanzlei eintreffen müssen.

MOTION
DATUM: 07.10.2013
MARC BÜHLMANN
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Bundeskanzlerin Casanova wies die Ständeräte darauf hin, dass die Probleme häufig bei
der mangelnden Organisation der Referendumskomitees selber liegen, welche die
Unterschriften den Gemeinden zu spät oder gesammelt statt gestaffelt zur
Beglaubigung überreichen. Auch weil der Bundesrat in seiner Antwort auf die Motion
darauf hinwies, dass er eine Teilrevision der politischen Rechte zu diesem Anliegen
vorbereite, lehnte die kleine Kammer die Motion mit 32 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen
ab. Eine Motion Stamm (svp, AG) (12.4260), die in eine ähnliche Stossrichtung zielte,
wurde in der Folge auch im Nationalrat mit 127 zu 66 Stimmen abgelehnt. Die SVP wurde
in diesem Begehren einzig von der geschlossenen grünen Fraktion unterstützt. In der
Vernehmlassung, in welche die besagte Revision der politischen Rechte im März
geschickt wurde, stiess die Idee einer gestaffelten Frist auf eher negative Reaktionen. 19

Eine Folge der Abstimmung über die Gripen-Beschaffung waren Diskussionen um die
Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene. Zu dieser Debatte beitragen
soll auch eine Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), mit der er ein partielles und
obligatorisches Finanzreferendum für alle für das Ausland bestimmten Beiträge fordert.
Konkret schwebt dem Abgeordneten der Lega vor, dass der Stimmbevölkerung jeweils
bei den November-Abstimmungen eine Liste mit allen geplanten Auslandbeiträgen
vorgelegt wird, über die jeweils einzeln entschieden werden kann. Die allgemeinen
Kosten für diese Abstimmung sollten dann den angenommenen Beiträgen abgezogen
werden. 
In seiner Antwort von Mitte August 2014 verwies der Bundesrat auf ähnliche Begehren,
die aber allesamt abgelehnt worden seien. Zudem würde das vorgeschlagene Veto die
Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Schweiz einschränken. Falls es sich um
einen Sparvorschlag handle, würden mit der Schulden- und der Ausgabenbremse
bereits wirksame Instrumente greifen. Schliesslich beurteilte die Regierung die Motion
als nicht umsetzbar: Mit einem obligatorischen Referendum zu jedem Finanzbeschluss
würden Entscheidungsprozesse mindestens erschwert, wenn nicht gar ganz blockiert.
Darüber hinaus würde man der Stimmbürgerschaft eine kaum zu bewältigende Last
aufbürden, weil sehr viele Beschlüsse vorgelegt werden müssten. Nur schon bei den
Beiträgen an internationale Organisationen würde eine solche Liste bereits über 70
Kredite umfassen. 20

MOTION
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN

Die Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), ein obligatorisches Finanzreferendum für alle
Beiträge einzuführen, die ans Ausland bezahlt werden, fand nicht einmal in der
gesamten SVP-Fraktion Unterstützung. Simonetta Sommaruga verwies in der Debatte
noch einmal auf den bereits im Antrag der Regierung für die Ablehnung der Motion
erörterten Punkt der Unverhältnismässigkeit. Die riesige Zahl an Abstimmungen, die bei
einem solchen sektoriellen Finanzreferendum für Kreditbeschlüsse nötig wäre, dürfe
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht zugemutet werden. Volksentscheide
seien dazu da, strategische Entscheide zu treffen. Mit einem neuen Instrument, wie es
von Quadri vorgeschlagen werde, würde die Stimmbevölkerung aber operativ in Details
eingreifen. Um einzelne Finanzposten solle sich aber besser das Parlament kümmern.
Quadri hatte vergeblich geltend gemacht, dass es nicht möglich sei, gegen alle
unnötigen Auslandszahlungen einzeln Unterschriften zu sammeln. Bei der Abstimmung
hielten dem Tessiner lediglich 33 SVP-Fraktionsmitglieder die Stange. Von den 148 Nein
stammten deren 28 auch von der Volkspartei. 21

MOTION
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

1) SoZ, 14.6.15; Blick, WW, 2.7.15; Blick, 3.7., 4.7., 3.8.15; TG, 23.9.15; Blick, 24.9.15; SO, 27.9.15; Blick, 11.11.15
2) Bericht  LTDB vom 8.3.2016; NZZ, 6.5.16; Blick, 15.7.16; BaZ, 2.9.16
3) AZ, NZZ, 12.4.18; SoZ, 23.12.18
4) Medienmitteilung SPK-NR vom 2.11.18; WW, 20.12.18; Blick, 31.12.18
5) AB NR, 2019, S. 27 ff. ; Bericht SPK-N vom 1.2.19
6) AB NR, 2017, S. 1050 ff.; AB SR, 2017, S. 421 ff.; Geschäftsbericht des Bundesrates 2016 (I); Geschäftsbericht des
Bundesrates 2016 (II)
7) AB SR, 2019, S. 424 f.
8) AB NR, 2019, S. 2361; Bericht SPK-NR vom 8.11.19
9) Pa.Iv. 09.472: AB SR, 2011, S. 632 ff.; Zur Versammlung der Interparlamentarischen Union (IPU) in Bern vgl. SGT, 18.10.11.
10) Pa.Iv. 09.472: AB NR, 2012, S. 875 ff., 1469 f., 1815; AB SR, 2012, S. 668 ff., 932 f.
11) SO, 10.3.13; NZZ, 23.5.13; Lib. 23.7.13; TA, 13.11.13; NZZ, 26.11.13.
12) BaZ, TA, 24.7.19; TA, 29.7.19; LT, 30.7.19; NZZ, 10.8.19; TA, 23.8.19
13) AB NR, 2004, S. 204 ff.; AB SR, 2004, S. 172 ff.
14) BBl, 2004, S. 761 ff. und 1017 ff. (BR); AB SR, 2004, S. 39 ff., 48 und 651; AB NR, 2004, S. 1273 ff. und 1762.
15) Medienmitteilung SPK-N vom 24.4.2015; Medienmitteilung SPK-S vom 16.10.2015
16) AB NR, 2016, S. 744 f.; Medienmitteilung SPK-N vom 15.1.2016
17) BBl, 2009, S. 6635 ff. und 6645 ff. (BR); AB NR, 2009, S. 1692 ff. und 1829; AB SR, 2009, S. 958 f. und 1004; TA, 3.8.09.
18) Mo. 12.3975 (SPK-N): AB NR, 2012, S. 2106 f.; Medienmitteilung SPK-N vom 18.10.12; Mo.12.4260 (Stamm); NZZ, 2.7. und
24.8.12; Presse vom 4.10.12; TA, 6.10.12; NZZ, 9.10. und 10.10.12; 24h, 12.10.12; BZ und Blick, 15.10.12; NZZ, 19.10.12; AZ,
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25.10.12; SGT, 30.10.12; Presse vom 16.11.12;.
19) Mo. 12.3975 (SPK-NR): AB SR, 2013, S. 473 ff.; Bericht der SPK-SR vom 22.4.13; Mo. 12.4260 (Stamm): AB NR, 2013, S. 1480
f.; zur Ablehnung der Beschwerde der Auns: Urteil 1C_606/2012 vom 5.6.2013; NZZ, 17.1.13; BZ und NZZ, 9.3.13; NZZ und SGT,
6.6.13; NZZ, 11.6., 8.8. und 9.8.13; So-Bli, 6.10.13; NZZ, 7.10.13.
20) Mo. 14.3397
21) AB NR, 2016, S. 1158 f.
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